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Allgemeine Geschäftsbedingungen IDH - Industrieautomation Dirk Hähner 

§ 1 Geltungsbereich  

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: 

Kunde). 

 

(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der 

Grundlage dieser Verkaufs-und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen 

Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter 

Art handelt. 

 

(3) Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden werden hiermit widersprochen. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. 

 

(2) Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu 

qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer 

schriftlichen Bestätigung oder durch Ausführung der vertraglichen Leistung innerhalb der 

gleichen Frist annehmen. 

 

(3) An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen 

Unterlagen, wie zum Beispiel Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das 

Eigentums- und Urheberrecht vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne unsere 

ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, 

sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Auf unser 

Verlangen hat der Kunde diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und 

eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum 

Abschluss eines Vertrages führen. 

§ 3 Lieferung, Lieferzeit 

(1) Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und 

rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, die unrichtige oder verspätete 

Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten. 
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(2) Wir sind zur Teillieferungen und Teilleistungen nur dann berechtigt, wenn diese für 

den Kunden nach dem Vertragszweck von Interesse sind und dem Kunden dadurch kein 

erheblicher Mehraufwand entsteht. 

 

(3) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kunden 

vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller 

Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen des Kunden voraus. Dazu gehört auch, dass alle für die Vorbereitung 

und Ausführung etwaiger Zusatzleistungen / Montage/ Installation notwendigen 

Informationen, Unterlagen, Geräte, Bedarfsgegenstände, Vorrichtungen, eventuell 

benötigte Hard- oder Software so wie die Anzahl der vereinbarten Hilfskräfte 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

 

(4) Wir können– unbeschadet unserer Rechte aus einem Verzug des Kunden - von dem 

Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von 

Liefer- und Leistungstermin um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen 

vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. 

§ 4 Versand, Gefahrübergang bei Versendung 

(1) Der Versand ab Werk oder Auslieferungslager erfolgt auf Kosten des Käufers. 

Versandweg und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Das gleiche gilt für die 

Verpackung, die nach transport- und sicherheitstechnischen sowie umweltpolitischen 

Gesichtspunkten erfolgt. 

 

(2) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Übergabe 

des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den 

Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten, 

bei sonstiger Absendung spätestens mit Verlassen des Werkes/ Lagers, die Gefahr des 

zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes auf 

den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch 

andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen haben. Es gilt 

unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt. 

 

(3) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine 

Kosten gegen Diebstahl, Bruch, Transport- und Wasserschäden oder sonstige 

versicherbare Risiken versichert. 

 

(4) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert 

der Liefergegenstand auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die 

Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 
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§ 5 Preise und Zahlung, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. 

 

(2) Unsere Preise verstehen sich in EURO ab Werk oder Lager zuzüglich Fracht und der 

jeweils geltenden Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen Zoll, sowie Gebühren und anderer 

öffentlicher Abgaben. 

 

(3) Die für den Transport/Versand von uns ausgewählte Verpackung, siehe § 4 Versand 

und Verpackung, berechnen wir zu Selbstkosten, soweit mit dem Kunden nicht etwas 

anderes vereinbart ist. 

 

(4) Unsere Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

 

(5) Der Kunde kommt ohne weitere Erklärung unsererseits 10 Tage nach dem 

Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von 

Mängeln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die 

Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Kunden steht offensichtlich ein Recht 

zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu. In einem solchen Fall ist der Kunde nur 

zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen 

Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung 

(insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche 

und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet 

hat und soweit der fällige Betrag (einschließlich etwaiger geleisteter Zahlungen) in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Wert der – mit Mängeln behafteten - Lieferung 

beziehungsweise der Arbeiten steht.  

 

(6) Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns 

anerkannten und rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit Forderungen, die im 

Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer Forderung stehen, aufrechnen. Der Kunde ist zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf 

dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.“ 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Der Liefergegenstand bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen 

den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 

 

(2) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung 

oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige 

Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich zu benachrichtigen. 
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(3) Die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes ist nur Wiederverkäufern im 

ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung 

des Gegenwerts des Liefergegenstandes an uns erfolgt. Der Kunde hat mit dem 

Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum 

erwirbt. 

 

(4) Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir auch 

ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen 

und/oder – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der 

Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes 

liegt keine Rücktrittserklärung unsererseits, es sei denn dies wird ausdrücklich erklärt. 

§ 7 Gewährleistung, Verjährung 

(1) Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen den Kunden uns gegenüber die 

gesetzlichen Rechte nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu. 

 

(2) Dem Kunden stehen Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er seinen 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nachgekommen ist. 

 

(3) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unwesentlicher Abweichung von der 

vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit. 

 

(4) Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde während des 

Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der Art der 

Nacherfüllung - Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache - 

steht uns das Wahlrecht zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder sind für den Kunden 

weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so ist der Kunde zur Minderung oder zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 

(5) Schadensersatzansprüche zu den in § 8 geregelten Bedingungen wegen eines 

Mangels kann der Kunde erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 

ist oder wir die Nacherfüllung verweigern. Das Recht des Kunden zur Geltendmachung 

von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den in § 8 geregelten Bedingung 

bleibt davon unberührt. 

 

(6) Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Kunden zu uns und nicht 

abtretbar. 

 

(7) Unbeschadet weitergehender Ansprüche unsererseits hat der Kunde im Falle einer 

unberechtigten Mängelrüge uns die Aufwendungen zur Prüfung und – soweit verlangt – 

zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen. 
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(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Dies 

gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 

Bauwerke), §§ 478,479 (Lieferantenregress) und § 634 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) 

längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch 

uns und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 

§ 8 Haftung 

(1) Wir haften für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Verhalten von uns und unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf 

den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche 

Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf deren Einhaltung der Kunde 

vertraut hat und vertrauen durfte. Eine darüberhinausgehende Haftung und 

Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. 

Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

(2) Werden von uns gestellte Vorrichtungen oder Werkzeuge am Montageplatz 

beschädigt oder geraten in Verlust, so ist der Kunde zum Ersatz der Schäden 

verpflichtet. 

§ 9 Erfüllungsort/ Gerichtsstand/ Anwendbares Recht 

(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen 

Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist unser Geschäftssitz in Netphen. Schulden wir 

Zusatzleistungen wie die Montage/ Installation, ist der Erfüllungsort für diese Leistungen 

der Ort, an dem die Montage/ Installation zu erfolgen hat. 

 

(2) Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten 

Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere 

Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist 

ausgeschlossen. 

 

(3) Für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenen Streitigkeiten ist unser 

Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt den Kunden auch an seinem 

Geschäftssitz zu verklagen. 

 

 


